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Admiral Roſchdjeſtwenski
Das Ereignis welches von der ganzen Welt mit ungeheurer Spannung

erwartet wurde iſt eingetreten Die ruſſiſche und japaniſche Flotte ſind
aufeinander geſtoßen und haben ſich eine Schlacht geliefert die für die
ruſſiſche Seemacht zu einer Kataſtrophe wurde ja wahrſcheinlich mit der
endgültigen Vernichtung des Baltiſchen Geſchwaders endete Die ruſſiſche
Flotte wurde von der japaniſchen in der Straße von Korea getroffen
Admiral Togo brachte den Ruſſen ſo empfindliche Verluſte bei daß eine

Vereini der ruſſiſchen Flotte mit den Kreuzern von Wladiwoſtok aus
eſchloſſen erſcheint ja daß es überhaupt fraglich iſt ob der Seekrieg noch

geſetzt werden lann Aus Tokio iſt nämlich die amtliche Nachricht ein
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Admiral Togo
getroffen daß die Flotte Roſchdjeſtwenskis zum größten Teil vernichtet iſt
Zwölf Kriegsſchiffe ſind von den Japanern in den Grund gebohrt oder
genommen worden und außerdem ſind zwei Transportſchiffe und zwei
Torpedojäger geſunken Durch dieſen entſcheidenden Schlag dürfte das
Ende dieſes furchtbaren Krieges um ein bedeutendes näher gerückt ſein
denn die Aktionsfähigkeit der Ruſſen zur See beſteht für abſehbare Zeit
überhaupt nicht mehr Es kann ſich für die Ruſſen daher augenblicklich
nur darum handeln den Reſt ihres Geſchwaders in Sicherheit zu bringen
und einen unter den obwaltenden Umſtänden möglichſt günſtigen Frieden
zu erzielen
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Ueberſichtskarte der Koreaſtraße a ac

Stadtverordneten Sitzung
Halle 29 Mai

Vorſitzender Geh Regierungsrat Profeſſor Dr Dittenberger
Eingegangen iſt eine Einladung des Vereins für Volkswohl zur Teil

nahme c der am 4 Junt ſtattfindenden Eröffnungsfeier der
Leſehalle

Eine Petition des kommunalen Vereins Halle Oſt die Weiter
führung der elektriſchen Bahn vom Hauptbahnhofe bis zum
Schlachthofe bis zum Herbſt zu veranlaſſen wird auf einige Wochen
zurückgelegt nachdem Bürgermeiſter v Holly erklärt hat daß bezügliche

er znbtungen mit der Allgemeinen Elektrizitäts Geſellſchaft bereits
ſchweben

1 Die ſtädtiſchen Kollegien haben beſchloſſen den Wert des Landes
welches von den Grundſtücken Reilſtraße 1 bis 13 und Böckſtraße 10
fſluchtlinienmäßig zur Reilſtraße entfällt im Wege des Zwangsenteignungs
verſahrens feſtſetzen zu laſſen da die Eigentümer zu hohe Entſchädigungen
verlangten Inzwiſchen ſind einige Anlieger mit dem Antrage an den
Magiſtrat herangetreten von der Einleitung des Zwangsenteignungs
verfahrens abzuſehen wogegen ſie ſich bereit erklärt haben ihre Forderung
für das Land auf 10 Mk pro qm zu ermäßigen Es iſt deshalb nochmals
mit ſämtlichen Anliegern verhandelt worauf ſich die Beſitzer der Grund
ſtücke Reilſtraße 1 2 3 und 5 mit einem Entſchädigungsſatze von 10 Mk

pro qm einverſtanden erklärten Dieſer Preis wird von der Verſammlung
bewilligt Berichterſtatter St V Hertel und Grote

2 Verſammlunggenehmigtdie Neupflaſterungen der Toreinfahrten
Sophienſtraße 19 Wilhelmſtraße 34 Gr Brunnenſtraße 11 Marien
ſtraße 1 Forſterſtraße 46 und Merſeburgerſtraße 10 Front Königſtraße
mit Granit Reihenſteinen I Klaſſe und bewilligt zu dem Zweck die im
Haushaltsplane vorgeſehenen 1000 Mk endgiltig Berichterſtatter
St V Stephan

3 Verſammlung bewilligt die unter Kapitel II Nr 29 bis 45 des
Gottesacker Haushaltsplanes eingeſtellten Mittel definitiv nach den
Anträgen der Baukommiſſion Berichterſtatter St V Gygas

4 Verſammlung erklärt ſich damit einverſtanden daß der Pächter des
Landguts Gimritz Herr Kohnert nur die Hälfte der Koſten für die
Erneuerung des Bohlenbelags der Gimritzer Gutsbrücke und
1 der Koſten des Anſtrichs trägt Es werden deshalb ſür die Er
neuerung des Bohlenbelags 404,51 Mk und für den Anſtrich 897,46 Mk
aus der Stadtkaſſe bewilligt Berichterſtatter St V Grote

5 und 6 Die Aufhebung der Fluchtlinien für die zwiſchen
Platanen und Tiergartenſtraße projektierte neue Straße wird genehmigt
und gleichzeitig eine Fluchtlinienergänzung für eine zwiſchen Reil und
Platanenſtraße projektierte neue Straße feſtgeſetzt Berichterſtatter St V
Hertel

7 Verſammlung genehmigt daß die Allgemeine Elektrizitäts Geſellſchaft

Halle u den Saalkreis

Berlin die Stadtbahnſtrecke in der Reilſtraße zwiſchen Seydligz
und Tiergartenſtraße zweigleiſig ausbaut Berichterſtatter St V Grote

8 Verſammlung genehmigt daß S 1 des Ortsſtatuts für die all
Fortbildungsſchule folgende Faſſung erhält Alle im

adtbezirk Halle a S wohnhaften in dorligen Gewerbebetrieben ein
ſchließlich des Handelsgewerbes beſchäftigten Arbeiter Geſellen Gehilfen
Lehrlinge und ähnliche ſowie Handlungsgehilfen lehrlinge Volontäre uſw
ſind verpflichtet die ſtädtiſche allgemeine Fortbildungsſchule an den von
Magiſtrate feſtgeſetzten Tagen und Stunden zu beſuchen auch regelmäßig
am Unterrichte teilzunehmen und zwar bis zum Schluſſe desjenigen Schul
jahres in welchem ſie das 17 Lebensjahr vollenden Es ſind jedoch
Oſtern auch diejenigen Schüler zu entlaſſen welche bis zum 30 Juni
17 Jahre alt werden ſowie diejenigen welche das 17 Lebensjahr zwar
ſpäter vollenden aber die Oberſtufe der Fortbildungsſchule ein Jahr lang
mit Erfolg beſucht haben Landwirtſchaftliche Arbeiter Handlanger Haus
knechte Laufburſchen und ähnliche zu untergeordneten Dienſtleiſtungen be
ſtimmte als Tagelöhner anzuſehende Arbeiter fallen nicht unter die Vor
ſchriften des Ortsſtatuts Jn der Hauptſache wird durch die Aenderung
erreicht daß künftig kein junger Mann länger als 3 Jahre nach der
Schulentlaffung die Fortbildungsſchule beſuchen muß da in den hieſigen
Mittel und Volksſchulen ſeit Oſtern 1903 nur noch ſolche Schüler auf
genommen werden welche bis zum 30 Juni 6 Jahre alt ſind und dem
entſprechend von Oſtern 1911 ab auch nur ſolche Schüler aus der Schule
zur Entlaſſung komnen welche bis zum 30 Juni 14 Jahre alt ſind
Ferner wird eine Lücke des Statuts in der gegenwärtigen Faſſung beſeitigt
inſofern als künftig Kellner und Kochlehrlinge zum Beſuche der Fort
bildungsſchule gezwungen werden können Berichterſtatter St V Mehyer

9 Der zwiſchen der Gutjahrſtraße und dem Grundſtück Meteritzſtraße 2
belegene Teil der Meteritzſtraße iſt als neue Straße anzuſehen Um
dieſe Straßenſtrecke abrechnen und die Ausgleichsberechnung aufſtellen zu
können iſt es notwendig daß ca 4 qm welche nach der für das Grund
ſtück des Kaufmanns Opitz Ecke Gutjahr und Meteritzſtraße feſtgeſetzten
Eckverbrechung fluchtlintenmäßig zu der letzteren Straße entfallen erworben
werden Der Beſitzer hat den Antrag geſtellt außer dieſen 4 qm das in
Verlängerung der Eckverbrechung fluchthnienmäßig zur Gutjahrſtraße ent
fallende Land ca 5 qm gleich mit zu erwerben Für beide Parzellen
fordert Herr Opitz eine Entſchädigung von 100 Mk pro qm Da dieſer
Preis zu hoch erſcheint erklärt ſich die Verſammlung mit der Einleitung
des Zwangsenteignungsverfahrens einverſtanden Berichterſtatter St V
Herzfeld

10 Die Petition des Bäckermeiſters Otto Jünge wegen Belaſſung
eines Fenſters in ſeinem Grundſtück Spitze 1 an der Front der Halloren
ſtraße wird als inzwiſchen erledigt erklärt Berichterſtatter St V Gieſe

11 wird in die geſchloſſene Sitzung verlegt
12 Der Gaſtwirt Paul Reiche und Genoſſen bitten um Ermäßigung

der Luſtbarkeitsſteuer für Orcheſtrions welche von 80 Mk auf
jährlich 120 Mk erhöht worden iſt Die Petition wird durch Uebergang
zur Tagesordnung erledigt

Kirchliche Nachrichten
Am Himmelfahrtstag predigen

n L Frauen Vorm 8 Uhr Herr Oberprediger Prof Schmidt Vorm
10 Uhr Herr Diakonus Grüneiſen Motette

Garniſontkirche Vorm 10 Uhr Gottesdienſt nach der Predigt Beichte
und Abendmahlsſeier für Familien Herr Diviſtonspfarrer Schneider

St Ulrich Vorm 8 Uhr Herr Paſtor Richter Vorm 10 Uhr Herr
Oberpfarrer Wächtler Vorm 11 Uhr Francke ſcher Kindergottesdienſt im
Saale der alten Volksſchule an der Neuen Promenade Herr Paſtor Heintke
Nachm 2 Uhr Kindergottesdienſt in der Kirche beide Abteilungen Herr
Paſtor Richter Nachm 2 Uhr Kindergottesdienſt Freiimfelderſtraße 88
Herr Hilfsprediger Schinke

Freitag den 2 Jum vorm 10 Uhr allgemeine Beichte und Abendmahls
feier Herr Paſtor Peintke

St Moritz Vorm 8 Uhr Herr Diakonus Nietſchmann Vorm
10 Uhr Herr eand min Roß

Hoſpitalkirche Vorm 10 Uhr Herr Paſtor Nietſchmann
Domkirche ref Gemeinde Vorm 10 Uhr Herr Domprediger e

Lang Abends 8 Uhr Herr Prodinzialvikar Meyer
St Laurentii Vorm 8 Uhr Herr vilfsprediger Günt her Vorm

10 Uhr Herr Paſtor Wagner nach der Predigt Beichte und Abendmahlsfeier derſelbe Nachm 5 Udr Vespergottesdienſt Herr Paſtor Wagner
St Stephanus Vorm 8 Uhr Herr Paſtor Hobbing Vorm 10 Uhr

Herr Paſtor MReinhof Kirchenchor nach der Predigt Beichte und Abend
mahlsfeier derſelbe

St Paulus Kirche Vorm 8 Uhr Herr Pfarrer Bach Vorm 10 Uhr
Herr Paſtor v Broecker nach der Predigt Beichte und Abendmahlsfeier
derſelbe Vorm 12 Uhr Kindergottesdienſt in der Kirche Herr Pfarrer Bach
Der Nachmittags Kindergottesdienſt fällt aus
St Georgen Vorm 8 Uhr Herr Diakonus Witte Vorm 10 Uhr

e etprediger Knuth nach der Predige Beichte und Abendmahlsfeier
derſelbe

St Georgs Kapelle Vorm 11 Uhr Kindergottesdienſt Herr Hilfs
prediger Hellmann

Volksſchule am Böllbergerweg Vorm 11 Uhr Kindergottesdienſt Herr
Diakonus Witte

Paul Riebeck Stift Vorm 10 Uhr Herr Diakonus Witte
Donnerstag den 1 Juni nachm 5 Uhr Kindergottesdienſt in der Pro

vinzial Blindenanſtalt Herr Hilfsprediger Hellmann
St Johannes Kirche Vorm 8 Uhr Herr Hilfsprediger Henze

Vorm 10 Uhr Herr Paſtor Faßmer Nachm 2 Uhr Kindergottesdienſt in
der Kirche Herr Paſtor Fahmer

Evangeliſch lutheriſche Gemeinde Mauerſtr 7 Vorm 10 Uhr
und nachm 3 Uhr Gottesdienſt

St Franziskus und Eliſabeth Kirche Morgens 7 Uhr Früh
meſſe 8 Uhr heilige Meſſe mit Homilie 9 Uhr Hochamt und Predigt
11 Uhr heilige Meſſe Rachm 2 Uhr Feſtandacht

St Bardara Kapelle in der Barbaraſtraße Vorm 9 Uhr Hochamt
und Predigt Nachm 2 Uhr Feſtandacht

St Vartholomäus Halle Giebichenſtein Vorm 8 Uhr Herr
Paſtor Kunitz Vorm 10 Uhr Herr Hilfsprediger Nennewitz nach der
r Beichte und Abendmahlsfeier derſelbe Amtswoche Herr Hilfsprediger
Nennewitz

St Petrus Halle Cröllwitz Vorm 10 Uhr Herr Superint em
Seidenſtücker Amtswoche Herr Paſtor Meltzer

St Rorbert Kirche in Halle Giebichenſtein Vorm 8 Uhr heilige
Meſſe 9 Uhr Hochamt und Predigt Nachm 2 Uhr Feſtandacht

Halle Trotha Vorm 10 Uhr Herr Diakonus Dr Jenrich Nachm
Uhr Kindergottesdienſt derſelbe

Evangeliſche Stadtmiſſion Rachm 5 Uhr Himmelfahrtsgottes
dienſt im Walde unter Mitwirkung des Chors und der Poſaunen in Knolls
Hütte Waldluſt Der Spaziergang dorthin findet um 2 Uhr vom Roſental
Weidenplan 4 aus ſtatt

Die Nervenkraſt eine Exiſtenzfrage

Wir leben in einer Zeit des raſtloſen Wettbewerbes auf allen Gebieten
Wer in dem igen Strome mitſchwimmen will muß kräftige Arme

er muß im Vo der Nervenkraft ſein wenn er den geſteigerten
uſprüchen an phyſiſche und geiſtige Energie genügen foll Die Nerven

kraft iſt ſomit eine Exiſtenzfrage und die rationelle Nervenpflege eine der
wichtigſten Aufgaben unſeres modernen Lebens Geſunde Nerven können
durch Beobachtung einfacher Naturgeſetze dauernd leiſtungsfähig erhalten
werden Dieſe Geſetze ſcheinen aber nur wenigen bekannt zu ſein oder ſie
werden nicht genügend gewürdigt da ſich die

Nerveuſchwäche
mit ihren vielen Abarten Hyſterie Melancholie Hypochondrie uſw

zu einer Zeitkrankheit herausgebildet hat Die unheilvollen Wirkungen der
nervöſen fung welche den Kranken in ſeiner Berufstätigkeit lahm
legen und ihm alle Lebensfreude rauben ſind ſattſam bekannt

Es gidt wohl kaum eine härtere granſamere Strafe für bewußt oder
unbewußt begangene Sünden Fehler in der Lebensweiſe als die Nerven
ſchwäche ſthenie Wen das Nervenelend einmal erfaßt hat denar h Weder in der Arbeit noch im Vergnügen findet
er berallhin folgen ihm krankhafte Reizbarkeit und Ver
ſtim Furcht und Augſtzuſtände Hoffnungsloſigkeit und
Verz bis zum Seidſtmordgedanken Er iſt unfähig ſeinen Geiſt
auf irgend eine Aufgabe Leſen Denken uſw zu konzentrieren Jede
geiſtige und Eörperliche Aunſtrengung auch die kleinſte hat bei ihm eine

und rperliche Schmerzen im Gefolge Die
des täglichen Lebens welche der Geſunde kaum be

che urd genichtige Urſachen rei en den Neuraſtheniker

zur Heftigkeit und Zorn Die Gemütsſiimmung dieſer Kranken iſt eine
düſtere peſſimiſtiſcher Lebensauffaſſung zuneigende ja mitunter völlig mut
und hoffnungsloſe Melancholie Eine unüberwindliche Willensſchwäche
zeitigt in ihnen die immerwährende Angſt was wohl das Leben noch
bringen werde Wirklich organiſche Leiden ſind beim Nervenkranken ſelten
und trotzdem fühlt er ſich krank und elend Nicht ſelten plagen ihn
Magenverſtimmungen und Verdauungsſtörungen Platzangſt Menſchen
furcht der Kopf iſt eingenommen die Glieder ſchwach und kraftlos Sein
Schlaf iſt unruhig und ohne Erquickung abgeſpannt und müde verläßt
er am Morgen ſein Lager Die Qualen dieſer armen Kranken ſind kaum
u beſchreiben und fie werden geradezu unerträglich dadurch daß ſie vonrer Umgebung von ihren eigenen ehörigen und beſten Freunden

nicht verſtanden als eingebildete Kranke ja ſogar als arbeits
ſcheue Menſchen behandelt werden

Man kann ohne weiteres annehmen daß bei allen Nervenkranken eine
Verſchlechterung des Blutes und der geſamten Säfſte des Körpers vorliegt
daß unvollkommen oxvdierte Produkte der regreſſiven Stoff Metamorphofe
Harnſäure Leukomaine Amidoderivate im Blute kreiſen oder an falſcher

Stelle abgelagert ſind Daher die behinderte Funktionsfähigkeit der Organe
die ſchlechte Ernährung der Nerven die krankhaften Erſcheinungen

Man beſchränkte ſich bisher darauf längere Ruhepauſen mit Orts
veränderung Aufenthalt an der See im Gebirge oder den Beſuch von
Nervenheilanſtalten zu empfehlen womit ohne Zweiſel manche gute Erfolge
erzielt wurden wenn der Kranke genügend Zeit und Geld beſaß um dieſeebenſo zeitraubenden wie koſtſpieligen Kiren bis zum Ende durchzuführen

Da jedoch die meiſten Nervenkranken durch ihren Beruf oder die Unzu
länglichkeit ihrer Mittel an die Scholle gefeſſelt ſind ſo dürfte es angezeigt
ſein auf eine

inzuweiſen welche auf einfachen Prinzipien beruhend von jedermann ohneZareriet und mit geringen Koſten zu Hauſe angewendet werden kann

Die Kur richtet ihr Hauptaugenmerk auf die Beſeitigung
der Grundurſache auf die Befreiung des Körpers von den
abgelagerten Selbſtgiften durch geſteigerte intracellulare
Oxydation und durch beſſere Ernährung d h leichtere voll
kommenere Verdauung der aufgenommenen Nahrung Die
unmittelbare Folge davon iſt eine Entlaſtung des Nerven
ſyſtems einerſeits ſowie eine beſſere Ernährung Kräftigung
derſelben anderſeits

Das Uebel wird bei der Wurzel gefaßt indem der kranke degenerierte
Organismus gereinigt und neu aufgebaut wird Dieſen Zweck erreicht
man durch Zufuhr von aktivem Sauerſtoff in Form einer abſolut
ungiftigen und daher unſchädlichen chemiſchen Verbindung Aagnesium
superoxyd Mg O2 Zahlreiche praktiſche Erfolge beſtätigen die Richtig
keit des leitenden Grundprinzips und neuerdings wurde auch der
theoretiſche Beweis erbracht daß der aus der obigen Verdindung ab
geſpaltene Sauerſtoff ins Blut übergeht dort oxydierend wirkt und auf
dieſe r den geſamten Stoffwechſel des Organismus aufs wohltätigſte
beeinflußt

Dieſe oxydierende Tätigkeit des Sauerſtoffs läßt ſich weiter ſehr deut
lich durch das allmähliche Verſchwinden der anormalen krankhaften Stoffe
im Urin erkennen und wird deshalb in unſerem Jnſtitute auf cine genaue
Harnanalyſe großer Wert gelegt

Näheren Aufſchluß über das neue Verfahren und Hellberichte enthält
ein Proſpekt welchen das von einem Nervenarzte mit

g geleitete Inſtitut jür Sauerſtoff Heilverfahren
Schönebergerſtr 26 gratis und frankto verſendet
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Wegen verſchiedener Jrrtümer in der in Nr 122 und 125 des
General Anzeigers vom 25 und 28 Mai er bekannt gemachten Polizei

Kerordnung vom 22 Mai 1905 betreffend das Droſchkenfnhrweſen wird
der betreffende Abdruck für ungültig erklärt und deſſen richtiger Text nach
ſtehend veröffentlicht

Halle a den 29 Mai 1905
Die Polizei Verwaltung

J v Holly
Polizei Verordnung

betreffend das

Droſchken Fuhrweſen in Halle a S
Auf Grund der S 143 und 144 des Geſetzes über die allgemeine

Landesverwaltung vom 30 Juli 1883 Geſetz Sammlung S 195 der
e 6 und 15 des Geſetzes über die PolizeiVerwaltung vom 11 März
1 Geſetz Sammlung S 256 und der 88 37 und 76 der Reichs
gewerbe Ordnung wird hierdurch mit Zuſtimmung des Magiſtrats für
den Stadtbezirk Halle a S folgendes verordnet

8 1

A Erlaubnis zum Droſchkenfuhrgewerbe
1 Erlaubniserteilnng Wer auf öffentlichen Straßen und Plätzen

Droſchken zu jedermanns Gebrauch gegen Entgelt in Betrieb ſetzen will
bedarf hierzu einer von der PolizeiVerwaltung zu erteilenden Erlaubnis
Dieſe iſt zu verſagen wenn Tatſachen vorliegen welche die Unzuverläſſig
keit des Nachſuchenden in bezug auf den beabſichtigten Gewerbebetrieb
dartun

2 Erlanbnisentziehung Die Erlaubnis kann entzogen werden
wenn ſich aus Handlungen oder Unterlaſſungen des Unternehmers der
Mangel derjenigen Zuverläſſigkeit ergibt welche bei Erteilung der Er
laubnis nach 1 vorausgeſetzt wurde

8 2
d u

B Pflichten der Unternehmer
1 Wohnung und Betriebsräume der Unternehmer Der

Unternehmer iſt verpflichtet von jeder Veränderung ſeiner Wohnung oder
der Räumlichkeiten in denen ſeine Droſchken und Pferde ſtehen der Polizei
behörde binnen 24 Stunden Anzeige zu machen Der Ort wo dieſe
Betriebsmittel untergebracht werden muß im Gebiete der Halleſchen Po
lizeibehörde liegen

2 Verwendung von Kutſchern Es dürfen nur ſolche Kutſcher
zum Fahren von Droſchken verwendet werden welche mit dem zur Füh
rung einer Droſchke berechtigenden Fahrſchein verſehen ſind Ueber die
in Dienſt genommenen Kntſcher iſt ein Verzeichnis in der von der Polizei
behörde vorgeſchriebenen Form Anlage 1 zu führen aus welchem Name
und Wohnung des Kutſchers ſowie ferner erſehen werden kann welche
Droſchke ein Kutſcher zu jeder Zeit gefahren hat Das Verzeichnis muß
dem revidierenden Polizeibeamten auf Verlangen zu jeder Zeit vorgelegt
und zu dieſem Zwecke auch nach erfolgtem Abſchluſſe mindeſtens ein Jahr
zaufbewahrt werden Wenn der Unternehmer die Führung einer Droſchke
ſelbſt übernimmt ſo finden die in dieſer Droſchkenordnung für die Kutſcher
feſtgeſetzten Beſtimmungen auf ihn entſprechende Anwendung

3 Jnſtandhaltung der Vetriebsmittel Der Unternehmer iſt
für die vorſchriftsmäßige und gute Beſchaffenheit Ausrüſtung und Jnſtand
haltung der Betriebsmittel Droſchken Pferde und Geſchirre verantwortlich
Er hat allen hierauf bezüglichen polizeilichen Anordnungen unbedingt
Folge zu leiſtenJ Polizeiliche Vorladnngen Der Unternehmer iſt verpflichtet

auf Verlangen der Polizeibehörde ſeine Droſchken den mit der Ueber
wachung des öffentlichen Fuhrweſens betrauten Polizeibeamten an einem
vorher beſtimmten Orte zur feſtgeſetzten Zeit vorzuführen den an ihn er
gangenen polizeilichen Vorladungen oder ſonſtigen Aufforderungen pünktlich
nachzukommen und die an ſein Fahrperſonal gerichteten Vorladungen dem
ſelben ſofort beim Einrücken in die Droſchkenanſtalt einzuhändigen
5 Ansführung von Droſchkenbeſtellungen Jſt in dem Hauſe
des Unternehmers oder ſonſt an einem von ihm zur Entgegennahme von
Beſtellungen bezeichneten Orte eine Droſchke beſtellt und der Auftrag an
genommen worden ſo iſt er verpflichtet dafür zu ſorgen daß die Droſchke
zu der von dem Beſteller beſtimmten Zeit pünktlich am vereinbarten Orte
eintrifft ein höheres als das taxmäßige Fahrgeld darf er nicht beanſpruchen

C Betriebsmittel
S 3

Droſchkenarten
Es werden nur mit Fahrpreisanzeigern Taxametern verſehene Droſchken

zugelaſſen

S 4
Zulaſſung von Droſchken

Die Zulaſſung der in Betrieb zu ſetzenden Droſchke iſt davon ab
hängig daß

a dieſelbe den Beſtimmungen der S 5 und 6 entſpricht
b ein Bedürfnis zur Vermehrung der bereits im öffentlichen Fahr

dienſt verwendeten Droſchken von der Polizeibehörde anerkannt wird
F 5

Allgenfeine Beſchaffenheit der Droſchken
1 Aeunßere Ausſtattung Zu dem im S 1 genannten Betriebe

werden Landauer Coupés ſowie halbverdeckte Wagen zugelaſſen Dieſe
Fuhrwerke müſſen von gefälliger Form dauerhaft und bequem gebaut
ſauber lackiert auſtändig ausgeſchlagen und gut gepolſtert ſein Sie
müſſen ferner in Patentachſen gehen auf Federn ruhen oder in ſolchen
hängen mit feſtſtehenden Tritten einer kräftig wirkenden Bremsvorrichtung
ſowie mit einer die Verſtändigung zwiſchen Fahrgaſt und Kutſcher ermög
lichenden Vorrichtung verſehen auch auf dem Fußboden im Winterhalb
jahr mit einem ſauberen Teppich oder einer reinen Strohmatte im
Sommerhalbjahr mit einer abwaſchbaren Decke belegt ſein Landauer und
Coupés ſind mit einem Verdeck zu verſehen welches gut ſchließende ſtets
vollſtändig verglaſte Vorder und Seitenfenſter hat die halbverdeckten
Wagen müſſen zum Schutz des Fahrgaſtes hinreichend hohes Schoßleder
ſowie ſichere Seitenlehnen beſitzen Die Räder der Droſchken müſſen mit
Kotflügeln verſehen ſein

Die äußere Lackierung der Wagerkaſten und Geſtelle iſt dunkelblau
mit rot abgeſetzten Linien auszuführen

Die Laternen ſind auf der Breitſeite mit Scheiben von weißem Milch
glas von 14 em lichter Höhe und 13 em lichter Breite zu verſehen welche
die der Droſchke zugeteilte Nummer 8 em hoch in ſchwarzer Farbe ein
gebrannt oder von der Jnnenſeite aufgemalt tragen

2 Jnnere Ausſtattung Zum Wagenausſchlag und Polſterbezug
ſind nur blaues Tuch dunkelbrauner Plüſch und ſchwarzes Leder zuläſſig
Die Verwendung von leinenen Ueberzügen oder Schutzdecken irgend welcher
Art iſt nicht geſtattet

3 Reinhaltung Die Droſchken müſſen innen und außen in dem
oben vorgeſchriebenen Zuſtande erhalten und täglich vom Staube und
Schmutz gereinigt werden

g 6
Sonſtige Ausſtattung der Droſchken

1 Fahrpreisanzeiger Die Droſchken ſind auszuſtatten mit einem
ſelbſttätigen von der Polizeibehörde genehmigten Fahrpreisanzeiger Taxa
meter einer aus Eiſenblech gefertigten roten Fahne welche in Verbindung
mit dem Fahrpreisanzeiger ſteht und auf beiden Seiten die Auſſchrift
frei in weißen Buchſtaben trägt ſowie einer zur Beleuchtung des Fahr

pre an r dienenden Laterne mit grünen Scheiben
2 Numerierung An jeder Droſchke muß ſodann die ihr zugeteilte

Nummer an der Rückwandtafel des Wagenkaſtens und zu beiden Seiten
an der Bockſitztafel auf weißen Feldern in ſchwarzer Oelfarbe in einer

öhe von wenigſtens 8 em angeſchrieben ſein Anlage II
3 Mitzuführende Gegenſtände Jm Jnnern einer jeden Droſchke

müſſen folgende Druckſachen vorhanden ſein ein in ordnungsmäßigem
leſerlichem Zuſtande befindliches Exemplar der Tarxe ſowie wenigſtens
6 Druckformulare für Beſchwerden nach dem von der Polizei Berwaltung
angegebenen Muſter Anlage III Taxe wie Beſchwerdezettel ſind
in einer an der Rückwand der Droſchke befindlichen Taſche in der Weiſe
unterzubringen daß aus dieſer die in ſchwarz gedruckte Aufſchrift Taxe

Beſchwerdezettel ſichtbar hervorragt Endlich muß bei jeder Droſchke
eine Blechmarke mit der Droſchkennummer ſowie eine Beſtelltafel nebſt
6 Beſtellzetteln und 6 Beſtellgegenmarken nach den polizeilich vorgeſchriebenen
Muſtern verwahrt werden Jn den halbverdeckten Wagen iſt eine gut
erhaltene ſaubere Reiſedecke für die Fahrgäſte mitzuführen

8 T
Prüfungsſtempel Droſchkennummer

1 Prüfungsſtempel Die Droſchken ſind der Polizeibehörde zur
Prüfung vorzuführen und werden nach der Zulaſſung mit einem Prüfungs
ſtempel an dem Wagenkaſten verſehen

2 Droſchkeunnmumer Für jede zugelaſſene Droſchke wird dem
Unternehmer von der Polizeibehörde eine Nummer erteilt welche nach den
Vorſchriften der S 5 und 6 an der Droſchke anzubringen iſt

3 Veränderungen des Prüfungsſtempels und der Droſchken
nummer Der Prüfungsſtempel ſowie die einer Droſchke erteilte und den
Vorſchriften dieſer Verordnung entſprechend angebrachte Nummer dürfen
ohne beſondere Genehmigung der ger weder entfernt noch ver
deckt werden Namentlich iſt die willkürliche Uebertragung der Nummer
einer Droſchke auf eine andere verboten

S 8
Beſchaffenheit der Pferde und Geſchirre

Die Droſchken können ein und zweiſpännig gefahren werden
Die Pferde müſſen für den öffentlichen Fuhrbetrieb vollkommen taug

lich ſein Die Polizeibehörde entſcheidet über die Tauglichkeit Für un
tauglich erklärte Pferde dürfen ohne Zuſtimmung der Polizeibehörde nicht
in Dienſt geſtellt werden

Die Geſchirre müſſen aus Leder gearbeitet ſein und wie die zur
Verwendung gelangenden Pferdedecken in einem reinen guten Zuſtande
erhalten werden

Es ſind nur Sielen oder ſog engliſche Geſchirre von beſter Beſchaffen
heit nicht Spitzkumte zuläſſig

Anßerbetriebſtellung von Fuhrwerken
1 Zwangsweiſe Außerbetriebſtellung Droſchken deren Be

ſchaffenheit den Vorſchriften der S 5 und 6 nicht genügt werden polizei
lich unter Entfernung des Prüfungsſtempels außer Betrieb geſtellt und
zwar entweder für immer oder auf Zeit Wenn der Fahrpreisanzeiger
Störungen aufweiſt und dieſelben nicht alsbald beſeitigt werden können
ſo hat der Unternehmer hiervon innerhalb 24 Stunden der Polizeibehörde
Anzeige zu machen die Droſchke darf bis zur Beſeitigung der Mängel
oder bis zur Beſchaffung eines anderen brauchbaren Apparates nicht im
Betriebe verwendet werden Einzelne Ausſtattungsgegenſtände wie Sitz
kiſſen und dergleichen welche polizeilich als unbrauchbar bezeichnet werden
dürfen erſt nach genügender Inſtandſetzung wieder benutzt werden

2 Wiederzulaſſung Die auf Zeit außer Betrieb geſtellten Droſchken
dürfen nur mit Erlaubnis der Polizeibehörde der ſie zu dieſem Zweck
vorzuführen ſind wieder in Betrieb geſtellt werden Dasſelbe gilt von
den Fällen in denen ein Fahrpreisanzeiger durch einen anderen erſetzt iſt

3 Veränderung in den Betriebsmitteln Unternehmer welche
Droſchken aus dem Betriebe zurückziehen oder in den Beſitz eines anderen
übergehen laſſen haben hiervon der Polizeibehörde binnen 24 Stunden
Anzeige zu machen und die Droſchken auf Anfordern behufs Beſeitigung
des Prüfungsſtempels der Polizeibehörde vorzuführen

S 10

Anzug der Kutſcher
1 Art der Kleidung Während des Dienſtes auf öffentlicher Straße

haben die Kutſcher eine den ſolgenden Vorſchriften entſprechende Kleidung
zu tragen

Dunkelblauen einknöpfigen Tuchrock mit gleichfarbigem Umſchlage
kragen und weißen glatten Uniformknöpfen Der Rock iſt in der
Regel zugeknöpft zu tragen
rote Tuchweſte mit glatten weißen Knöpfen falls der Rock geöffnet
getragen wird
Beinkleider von dunklem Tuch ohne Bieſe

4 dunkelblanen Tuchmantel mit gleichfarbigem Umſchlagkragen und
2 Reihen Knöpfen wie beim Tuchrock

e ſchwarzlackierten niedrigen Hut mit gelbem Kopfbande und eben
ſolcher Metallnummer vorn
Halsbinde Halstuch oder Schal in ſchwarzer oder weißer e

g ſchwarze Lederſtiefel mit hohen Schäften wenn die Beinkleider in
denſelben getragen werden ſollen
während des Sommers dürfen weiße Drillichbeinkleider und ein
niedriger braunlackierter Strohhut mit den unter s genannten Ab
zeichen verwendet werden während des Froſtwetters iſt als Kopf
bedeckung eine ſog polniſche Pelzmütze 23 em hoch ohne Schirm
aus ſchwarzem Pelz mit den unter e erwähnten Abzeigen ſowie
das Tragen eines Pelzkragens von ſchwarzem Pelz geſtattet

2 Reinhaltung Die Kleidung darf weder beſchmützt noch be
ſchädigt oder zerriſſen ſein Die Unternehmer ſind dafür verantwortlich
daß die Kleidung ihrer Kutſcher während des Dienſtes ſich ſtets in ſolchem
Zuſtande befindet Die Führer der jetzt ſchon vorhandenen Droſchken
mit Fahrpreisanzeiger können die jetzt für ſie vorgeſchriebene Kleidung
auftragen

P Pfichten der Kutſcher
S 11

Erlaubnis zur Führung der Droſchken
1 Erteilung des Fahrſcheins Wer die Führung einer Droſchke

übernehmen will bedarf hierzu eines von der Polizeibehörde zu erteilenden
Fahrſcheins derſelbe wird verſagt wenn Tatſachen vorliegen welche die
Unzuverläſſigkeit des Nachſuchenden in bezug auf die beabſichtigte Tätig
keit dartun und zwar insbeſondere wenn der Nachſuchende das 18 Lebens
jahr noch nicht zurückgelegt hat den Nachweis ausreichender Befähigung
im Fahren und in der Behandlung von Pferden nicht erbringen kann
keine genügende Kenntnis von den Beſtimmungen dieſer Polizeiverordnung
und der Straßenpolizeiordnung hat der erforderlichen Ortskenntnis er
mangelt oder nicht mit der im S 10 vorgeſchriebenen Dienſtkleidung
verſehen iſt

2 Entziehung des Fahrſcheins Der Fahrſchein kann einem Kutſcher
entzogen werden wenn aus ſeinen Handlungen oder Unterlaſſungen der
Mangel derjenigen Eigenſchaften welche bei der Erteilung des Fahrſcheins
vorausgeſetzt werden mußten klar erhellt insbeſondere wenn er ſich eines
Verbrechens oder Vergehens ſchuldig macht während des Dienſtes im
trunkenen Zuſtande betroffen wird eine Zuvielforderung begeht ſich gegen
Fahrgäſte ungebührlich beträgt oder andere Vorſchriften dieſer Polizei
verordnung wiederholt übertritt

3 Benutzung des Fahrſcheins Der Fahrſchein darf nur von
derjenigen Perſon benutzt werden welcher er erteilt iſt Die Ueberlaſſung
an andere Perſonen iſt verboten Ungiltig erklärte Fahrſcheine dürfen
nicht benutzt ſondern müſſen der Polizeibehörde ſofort zurückgeliefert werden

8 12
Verhalten im Dienſt

1 Straßenordnung Der Kutſcher hat die allgemeinen ſtraßenpolizei
lichen Vorſchriften zu befolgen

2 Polizeiliche An und Abmeldungen Er hat während ſeines
Dienſtverhältniſſes der Polizeibehörde jede Veränderung ſeiner Wohnung
und jeden Dienſtwechſel innerhalb 24 Stunden anzuzeigen Scheidet ein
Kutſcher aus dem öffentlichen Fuhrweſen aus ſo hat er dieſes unter Rück
gabe ſeines Fahrſcheins der Polizeibehörde binnen 24 Stunden anzumelden

3 Polizeiliche Vorladungen Er iſt verpflichtet den polizeilichen
Vorladungen und Aufforderungen pünktlich nachzukommen

4 Ausrüſtung Der Kutſcher iſt verpflichtet während er im Dienſt
iſt ein Exemplar dieſer Polizei Verordnung ſeinen Fahrſchein und eine
Marke mit der eingeſchlagenen Fuhrwerksnummer bei ſich zu haben Auf
Verlangen hat er dieſe Gegenſtände dem revidierenden Polizeibeamten
die Polizeiverordnung auch den Fahrgäſten vorzuzeigen und zur
Prüfung zu übergeben g 13

Fahrpreisanzeiger
1 Handhabung Der Fahrpreisanzeiger iſt nach folgenden Vor

ſchriften zu behandeln
a Sobald die Droſchke in den Dienſt eines Fahrgaſtes tritt iſt von

dem Kutſcher der Fahrpreisanzeiger in Dienſt und auf die nach
dem Tarif in Anwendung zu bringende Taxe zu ſtellen Gleich
zeitig iſt die Fahne mit der Aufſchrift Frei zu ſenken Jſt wäh
rend der Ausführung einer Fahrt eine höhere oder niedrigere Taxe
in Anwendung zu bringen ſo hat der Kutſcher den Fahrpreis
anzeiger rechtzeitig umzuſtellen und ſeinen Fahrgaſt hierguf aus
drücklich aufmerkſam zu machen

b Wenn im Jnnern der Droſchke eine oder mehrere Perſonen Platz
enommen haben ſo iſt der Wagen als beſetzt anzuſehen und der
pparat in Betrieb zu ſetzen

c Nach Beendigung der Fahrt oder Benutzung der Droſchke hat der
Kutſcher unter Hinweis auf die Fahrpreisſcheibe den Fahrpreis zu
fordern erſt nach dem Empfang desſelben den Apparat außer Dienſt
zu ſetzen und gleichzeitig die Fahne Frei ſenkrecht zu ſtellen Hat
der Kutſcher vor Empfang des Fahrgeldes oder in Streitfällen vor
Feſtſtellung des Tatbeſtandes durch einen Polizeibeamten den Appa
rat außer Dienſt geſetzt ſo darf der Kutſcher nicht ſofortige Be
zahlung des Fahrgeldes beanſpruchen vielmehr ſetzt in ſolcem Falle
die Polizeibehörde das Fahrgeld feſt

2 Funktionsſtörungen Tritt eine Funktionsſtörung des Fahrpreis
anzeigers ein während ſich die Droſchke im Betriebe auf der Straße be
findet ſo iſt dieſelbe ohne Verzug außer Betrieb zu ſetzen auf Verlangen
des Fahrgaſtes hat der Kutſcher jedoch die begonnene Fahrt zu Ende zu
führen Kann im Falle des S 9 Ziffer 1 Satz 2 die Störung alsbald nicht
beſeitigt werden ſo hat der Kutſcher die dort vorgeſchriebene Anzeige ſofort
zu erſtatten

3 Beleuchtung der Fahrpreisſcheibe Die im S 6 vorgeſchriebene
Laterne iſt vom Beginn bis zur Beendigung der Straßenbeleuchtung zu
erleuchten und ſo anzubringen daß die Fahrpreisſcheibe geleſen werden kann

4 Freihaltung der Fahrpreisſcheibe Der Kutſcher hat dafür
Sorge zu tragen daß Fahrpreisſcheibe und Tarſchaltung ſtets ſichtbar ſind
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Fahrgeld

1 Allgemeines Die Kutſcher dürfen nur das von dem Fahrpreis
anzeiger angezeigte Fahrgeld beanſpruchen Trinkgelder zu verlangen oder
Vereinbarungen mit dem Fahrgaſt zu ſchl eßen durch welche ein höherer
als der taxmäßige Fahrpreis erzielt wird iſt den Kutſchern verboten

2 Berechnnngen bei Fahrtunterbrechnngen Wenn eine Fahrt
durch die Schuld des Kutſchers durch einen ihm zugeſtoßenen Zufall oder
durch Beſchädigung der Droſchke unterbrochen wird und nicht ohne Zeit
verluſt fortgeſetzt werden kann ſo hat der Kutſcher keinen Anſpruch auf
Bezahlung des Fahrgeldes Tritt eine Störung im Gangwerke des Fahr
preisanzeigers bei einer Fahrt mit beſetzter Droſchke ein ſo hat der Kutſcher
für die bisher zurückgelegte Strecke nur ein Fahrgeld von 0,20 Mk für
je 5 vollendete Minuten Fahrzeit zu beanſpruchen Jſt aber die Fahrt
auf Verlangen des Fahrgaſtes zu Ende geführt worden ſo iſt falls eine
gütliche Einigung zwiſchen Fahrgaſt und Kutſcher nicht zuſtande kommt
das Fahrgeld in derjenigen Höhe zu entrichten welche die Polizeibehörde
beſtimmt

3 Berechnung bei Beſtellung Wird eine Droſchke von der Stelle
wo ſie ſich befindet nach einem anderen Punkte beſtellt oder abgeholt ſo
darf der Fahrpreisanzeiger erſt bei der Abfahrt von dem Orte wo die
Beſtellung erfolgte in Dienſt geſtellt werden und zwar unter Anwendung
der jeweilig in Betracht kommenden Grundtaxe Der Kutſcher iſt in
ſolchem Falle verpflichtet auf dem kürzeſten Wege und ohne Unterbrechung
nach dem Orte wohin er beſtellt iſt zu fahren ſo daß er rechtzeitig ein
trifft Wird die beſtellte und angefahrene Droſchke nicht benutzt ſo hat
der Kutſcher Anſpruch auf Bezahlung des zurückgelegten Weges und der
Wartezeit

4 Streitigkeiten über das Fahrgeld Wenn in Folge von Un
einigkeit zwiſchen Fahrgaſt und Kutſcher eine Fahrt zu einer Polizeidienſt
ſtelle Polizeigebäude Gewerbekommiſſariat oder Polizeiwache unternommen
iſt ſo hat der Fahrgaſt nur dann die tarmäßige Entſchädigung zu zahlen
wenn er nach polizeilicher Entſcheidung der unterliegende Teil iſt

5 Fahrten nach dem Hauptbahnhof Theatern Konzerten uſw
Bei Fahrten nach dem Hauptbahnhof nach Theatern Konzertſälen und
anderen Orten wo ein bedeutender Verkehr ſtattfindet hat der Kutſcher
die Entgegennahme des Fahrgeldes ſo ſchnell als möglich zu bewirken und
alsdann unverzüglich die Anfahrtſtelle zu verlaſſen
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Ausführung der Fahrt
1 Verpflichtung zur Fahrt Wenn eine unbeſetzte Droſchke die

mit der Aufſchrift Frei werſehene Fahne zeigt iſt der Führer der Droſchke
verpflichtet jede von ihm verlangte Fahrt innerhalb des Stadtbezirkes zur
Ausführung zu bringen

2 Wahl der Droſchke Der Fahrgaſt kann jede der auf einem
Halteplatze ausgenommen den Halteplatz auf dem Bahnhofsvorplatze be
findlichen Droſchken in Anſpruch nehmen Wenn er keine beſtimmte von
mehreren auf einem Halteplatz befindlichen Droſchken verlangt ſo hat die
als erſte haltende ſich zur Fahrt zu ſtellen

3 Beſtellung von Droſchken Zur Annahme von Beſtellungen auf
einen ſpäteren Zeitpunkt iſt der Kuſcher zwar berechtigt aber nicht verpflichet
Nimmt er jedoch ſolche Beſtellung an gleichviel ob dieſelbe auf einem
Halteplatze oder auf der Straße erfolgt ſo hat er ſie pünktlich zur Aus
führung zu bringen ohne Anſpruch auf Vergütung für die Zwiſchenzeit
zu haben Kann der Kutſcher weil die Droſchke beſtellt iſt nicht jede
andere Fahrt übernehmen ſo hat er ein auf die Fahne geſchobenes Schild
mit der Aufſchrift Beſtellt zu zeigen darf ſich aber auf einem Oroſchken
halteplatz nicht aufhalten Auf Verlangen eines Polizeibeamten hat er ſich
über die Vorausbeſtellung durch Vorzeigung eines ausgefüllten Beſtell
zettels J 6 Ziffer 3 auszuweiſen

4 Verhalten gegen das Publikum Der Kutſcher muß dem
Publikum gegenüber ein ruhiges und höfliches Betragen beobachten Vor
übergehende darf er nicht mit Anreden und dergl behelligen Er iſt ver
pflichtet auf Verlangen des Fahrgaſtes beim Ein und Ausſteigen die
Tür zu öffnen und zu ſchließen während der Fahrt die Fenſter zu öffnen
oder zu ſchließen und wenn nicht Regen Froſt oder Schneewetter herrſcht
das Verdeck niederzuſchlagen Er hat auf das ihm übergebene Gepäck zu
achten und darf ohne Zuſtimmung des Fahrgaſtes dritten Perſonen das
Mitfahren weder im Jnnern der Droſchke noch auf dem Bocke geſtatten
Er iſt nicht berechtigt in eine zweiſitzige Droſchke mehr als drei und in
eine vierſitzige Droſchke mehr als vier Perſonen aufzunehmen Betrunkene
und ſolche Perſonen von welchen eine Verunreinigung des Wagens zu be
fürchten iſt braucht der Kutſcher nicht zu fahren Die Benutzung der
Droſchken zur Beförderung von Leichen und von Perſonen die an einer
anſteckenden Krankheit leiden iſt verboten

5 Verhalten während der Fahrt Der Kutſcher darf während
der Fahrt ohne beſondere Veranlaſſung weder anhalten noch vom Boe
ſteigen Jede angenommene Fahrt iſt bis zum Endziele auszuführen Er
darf die Lenkung des Pferdes einem Fahrgaſte oder einem Anderen nicht
übertragen Er darf in den Straßen mit unbeſetzter Droſchke nicht umher
fahren hat ſich vielmehr falls er nicht unterwegs zu einer Fahrt auf
gefordert wird ohne Aufenthalt nach dem nächſtgelegenen Halteplatz zu be
geben Während der Beförderung von Fahrgäſten darf der Kutſcher nicht
rauchen

6 Fahrgeſchwindigkeit Der Kutſcher hat ſogleich nach dem Ein
ſteigen des Fahrgaſtes abzufahren und wenn die Oertlichkeit es erlaubt
die Fahrt im Trabe auszuführen Sofern nicht von dem Fahrgaſt ein
langſames Fahren ausdrücklich gewünſcht wird iſt eine Wegſtrecke von
mindeſtens 150 Meter in der Minute zurückzulegen Bei n Fahrten
iſt es geſtattet nach Zurücklegung von je 5 Kilometern zur Erholung des
Pferdes eine kurze Strecke im Schritt zu fahren Halt nur auf Ver
langen des Fahrgaſtes gemacht werden

Fahrrichtung Wird von dem Fahrgaſte nicht der zu befahrende
Weg ſondern nur das Ziel der Fahrt angegeben ſo der Kutſcher den
zum Ziele führenden kürzeſten fahrbaren Weg einzuſchlagen

8 Rückbefördernng von Fahrgäften Der Kutſcher iſt verpflichtet
auf Verlangen die Fahrt zu unterbrechen an deren Endpunkte zu warten
und die Fahrgäſte zurückzubefördern es ſei denn daß der Kutſcher durch
Uebernahme einer ſpäteren Fahrt an der Ausführung der Rückfahrt ver
hindert iſt und dies vor Beginn der Fahrt dem Fahrgaſt angezeigt hat
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Gepäckbeförderung und Mitnahme von Hunden
1 Umfang des Gepäcks Der Kutſcher kann eine Fahrt ablehnen

wenn bei zweiſitzigen Droſchken die zu befördernden Gepäckſtücke einzeln
oder zuſammen ein Gewicht von mehr als 50 kg haben oder über 80 em lang
50 em breit und 40 em hoch ſind und wenn bei vierſitzigen Wagen die
zu befördernden Gepäckſtücke einzeln oder zuſammen ein Gewicht von mehr
als 100 kg haben oder über 90 em lang 70 em breit und 60 em
hoch ſind5 Schmutziges Gepäck Gegenſtände die den Wagen beſchmutzen

oder mit Rückſicht auf ihre übrige Beſchaffenheit im Jnnern des Wagens
nicht untergebracht werden können dürfen nur auf dem Kutſcherbock be
iördert werden
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Nr 127 Mittwoch
3 Hunde Hunde welche mit anſteckenden oder ekelerregenden Krank
heiten behaftet oder geeignet ſind das Jnnere des Wagens zu beſchmutzen
dürfen in den Droſchken nicht mitgenommen werden

8 17
Jn den Fuhrwerken zurückgelaſſene Gegenſtände

Nach dem Ausſteigen des Fahrgaſtes hat der Kutſcher vor der Weiter
fahrt das Jnnere der Droſchke zu durchſuchen und die vom Fahrgaſte
zurückgelaſſenen Gegenſtände dieſem wenn es noch ausführbar iſt ſofort
auszuhändigen andernfalls aber binnen 24 Stunden der Polizeibehörde
einzuliefern

B Halteplätz
s 18

Zahl der Halteplätze
Zur Zeit beſtehen folgende Halteplätze

1 BahnhofsVor platz 22 Droſchken2 Michechplaß Nr 6Magdeburgerſtr Nr 64 Ecke Krukenberg u Magdeburgerſtr 4
Alte Promenade Nr

5 Poſtſtr Hotel Stadt Hamburg 7
6 Neue Promenade Nr 16 14 10
7 Alter Markt 38 Marktplatz Oſtſeite d 12Alte Promenade Nr 11 7 59 Reitbahndurchbr 5Ecke Hermann u Bernburgerſtr 6 z10 Ecke Älbrecht

11 Wettinerplatz verläng Lafontaineſtr 4
12 Sophienſtr am Landwirtſchaftlichen Jnſtitut 5

Es wird jedoch polizeilicher Bekanntmachung vorbehalten bei ein
tretendem Bedürfnis die Zahl der Droſchken zu erhöhen und weitere Halte
plätze ſowie die Zahl der auf dieſen aufzuſtellenden Droſchken zu beſtimmen

S 19
Befahren der Halteplätze durch die Kutſcher

1 Aufahrt Bei Beginn des Dienſtes hat jeder Kutſcher ſalls er
nicht unterwegs zur Fahrt aufgefordert wird oder einer ſofortigen Be
ſtellung genügen muß den ſeiner Fuhranſtalt zunächſt belegenen Halteplatz
zu befahren Sollte dieſer ſchon beſetzt ſein ſo iſt der nächſte nicht voll
beſetzte aufzuſuchen Auf dem Halteplatze iſt wenigſtens eine Viertelſtunde
lang Fahrgelegenheit abzuwarten worauf es dem Kutſcher geſtattet iſt
einen anderen nicht vollbeſetzten Halteplatz aufzuſuchen wo er ſich wie
auf dem früheren zu verhalten hat

Kein Kutſcher darf mit unbeſetzter Droſchke in der Zeit von 8 Uhr
morgens bis 11 Uhr abends bei einem Halteplaße vorbeifahren welcher
mit weniger als der Hälfte der ihm zugeteilten Droſchken beſetzt iſt hat
vielmehr auf einem ſolchen ſtets aufzufahren

2 Halten außerhalb der Halteplätze Außerhalb der Halteplätze
darf während der vorgedachten Zeiten kein Kutſcher in den Straßen halten
wenn er nicht den Nachweis führen kann daß er beſtellt iſt in dieſem
Falle muß derſelbe auf dem Bocke verbleiben
Z Durchfahren der Straßen Ebenſowenig iſt es dem Kutſcher

erlaubt mit unbeſetzter Droſchke die Straßen zu durchfahren um Gäſte
anzuwerben vielmehr iſt er gehalten ſofort den nächſten Halteplatz den

er befahren kann aufzuſuchen Dagegen wird es in der Zeit von 11 Uhr
abends bis 8 Uhr morgens den Kutſchern geſtattet ſoweit es mit der
öffentlichen Ordnung vereinbar iſt ſich mit ihren Droſchken an anderen
Stellen als den beſtimmten Halteplätzen aufzuſtellen

S 20
Verhalten auf den Halteplätzen

1 Aufſtellung auf den Halteplätzen Auf den Halteplätzen ein
ſchließlich der nach S 19 Ziffer 3 Satz 2 ſelbſtgewählten haben die Oroſch
ken hintereinander möglichſt dicht an der Vordkante der Bürgerſteige in

Anlage I

GeneralAnzeiger für Halle und den Saalkreis
der Weiſe aufzufahren daß jede Droſchke augenblicklich und ohne Hinder
nis aus der Reihe biegen und wegfahren kann aber mit nicht mehr als
3 Schritten Abſtand Bei der Aufſtellung der Droſchken nebeneinander
iſt zwiſchen jeder Droſchke ein Zwiſchenraum von 1 Meter zu laſſen hierbei
iſt der rechte Flügel als der Anfang der Reihe zu betrachten

Den mit der Reinigung der Straßen beauftragten Perſonen iſt auf
Erfordern ſofort Platz zu machen wie auch den öffentlichen Sprengwagen
jederzeit Raum zu geben iſt Bei großer Hitze iſt es den Kutſchern ge
ſtattet ſich mit ihren Droſchken auf der im Schatten liegenden Straßen
ſeite oder auch auf Anordnung eines Aufſichtsbeamten in einer Neben
ſtraße in unmittelbarer Nähe des ordentlichen Halteplatzes aufzuſtellen

Auf den Halteplätzen an den Straßenecken müſſen die Pferde der
vorderſten Droſchke eine Pferdelänge hinter den Häuſerfronten zurückbleiben

Da wo Rinnſteinbrücken den Weg zwiſchen dem Fahrdamm und dem
Bürgerſteig vermitteln muß ſtets ausreichender Raum zur Durchfahrt
oder Anfahrt eines Fuhrwerks offen gelaſſen werden in gleicher Weiſe
ſind auch die Einfahrten zu den Grundſtücken frei zu laſſen

Die Droſchken haben his zu ihrer Abfahrt die bei ihrer Auffahrt auf
dem Halteplatz entſtandene Reihenfolge genau inne zu halten Jede frei
werdende Stelle iſt durch ſofortiges Nachrücken der nächſtaufgefahrenen
Droſchken zu ergänzen

2 Verhalten der Kutſcher auf den Halteplätzen Während
des Verweilens der Fuhrwerke auf den Halteplätzen iſt den Kutſchern das
Zuſammentreten auf denſelben verboten auch der Aufenthalt im Jnnern
der Droſchken nur zum Zwecke der Einnahme einer Mahlzeit geſtattet
Alles Lärmen Zanken und Streiten untereinander ſowie das Anrufen
und Behelligen des Publikums um es zur Benutzung der Droſchken zu
bewegen iſt ihnen unterſagt

Der als erſter in der Reihenfolge bezw am rechten Flügel oder als
einziger auf einem Halteplatze haltende Kutſcher darf ſein Geſpann weder
tränken noch füttern oder gar verlaſſen muß ſich vielmehr bei der Droſchke
befinden und zur Abfahrt bereit ſein Dieſelbe Verpflichtung haben
ſämtliche Kutſcher der vor den Theatern und an anderen Orten wo ſich
ein zahlreiches Publikum verſammelt hat haltenden Droſchken ſobald die
Vorſtellung oder Verſammlung beendet iſt

Der Kutſcher darf auf den Halteplätzen die unter ſeiner Führung ſtehende
Droſchke nur aus dringendſter Veranlaſſung höchſtens auf fünfzehn
Minuten verlaſſen falls der Hintermann die Aufſicht über ſeine Droſchke
übernimmt Jeder einzelne Kutſcher muß jedoch an ſeine Droſchke zurück
gekehrt ſein bevor dieſe in den Platz des erſten des Halteplatzes eingerückt iſt

Jm übrigen darf ſolange die Droſchke im Betriebe iſt weder die
Beſpannung abgeſchirrt noch der Wagen in einen Zuſtand verſetzt werden
der ſeinen augenblicklichen Gebrauch verhindert insbeſondere iſt auch auf
den Halteplätzen das Waſchen der Wagen und Pferde verboten

Wenn eine von mehreren auf dem Halteplatze befindlichen Droſchken
verlangt wird ohne daß vom Fahrgaſte eine beſtimmte bezeichnet iſt ſo
hat der vorderſte Kutſcher in der Reihe oder der erſte auf dem rechten
Flügel die Verpflichtung die verlangte Fahrt auszuführen

3 Füttern und Tränken der Pferde Das Füttern und Tränken
der Pferde iſt nur auf den Halteplätzen und auch hier nur aus überge
hängten Futterbeuteln oder Gefäßen geſtattet Rauffutter darf nicht vor
geworfen überhaupt der Platz durch das Futter nicht verunreinigt werden

Dieſe Beutel und Gefäße ſowie alle mitgeführten Gerätſchaften ſind
während des Nichtgebrauchens unter dem Kutſcherſitze derart unterzu
bringen daß ſie nicht ſichtbar ſind

S 21
Verhalten auf dem Vorplatze des Hanpt Perſonen Bahnhofs

1 Dienſtmarke Kutſcher welche den Halteplatz auf dem Haupt
bahnhof befahren haben ſoweit ſie nicht beſtellt ſind eine mit ihrer
Droſchkennummer verſehene Marke welche auf dem Bureau des Gewerbe
Kommiſſariats zu löſen iſt bei ſich zu führen und nach der Anfahrt dem
mit der Verteilung der Marken beauftragten Polizeibeamten einzuhändigen

2 Fahrtausführung Nur gegen Wiederaushändigung der Marke
iſt der Kutſcher zur ſofortigen Ausführung der Fahrt berechtigt und ver
pflichtet Die Jndienſtſtellung des Fahrpreisanzeigers darf erſt von dem

Kontroll Liſte mit Anleitung zur Ansfüllung

Faxameter Droſchhe BWona l 190
Des Kulſchers Zum Dienſte Nach Hauſe

Datum F WemerkungenVor n Zuname Wohnung ausgefahren gekommen
n Straße NrSchulz Brandenburger 5 9 z p1 Guſtav Schulze urger vorm 8 abds 6 nachm beim Schmied

Paul Müller Geiſt 12 9 abds 7 morg2 Guſtav Schultze Brandenburger 5 81 vorm 10 abds

T 5 Paul Müller Geiſt 12 8 vorm 8 abdsGuſtav Schultze Brandenburger 5 9 abds 7 morg öffentliches Fuhrweſen
4 Außer Betrieb in Reparatur Beim Stellmacher

Beim Lackierer
II i

6 Paul Müller Geiſt 12 7 vorm S abds Achſe gebrochen daher
Guſtav Schultze Brandenburger 5 9 abds 1 nachts eingerückt

u ſ w lRotiz Für jcde Droſchke ſind wenigſtens 12 hintereinanderfolgende Bogenblätter auf 1 Jahr ausreichend offen zu laſſen

Anlage II
Muſter für Wagen Nummern

Muſter für Beſtelltafel
aus Holz mit weißer Schrift auf ſchwarzem Grunde

16 cm

n Geſtellt
o g

Vorm r 998778 Uhr

Nachm Uhr

31 Mat Seite 15
eitpunkte ab erfolgen in welchem der Kutſcher von dem dienſttuenden
olizeibeamten die Mitteilung erhält daß ſeine Marke an einen Fahrgaſt

ausgehändigt iſt
3 Anfahrt der Droſchken Die Aufſtellung An und Abfahrt der

Droſchken wird durch die bahnpolizeilichen Anordnungen der Königlichen
Eiſenbahnverwaltung z Zt diejenige vom 8 Oktober 1902 geregelt

4 Abfahrt der Droſchken Die Droſchken dürſen den Halteplatz
nicht eher verlaſſen als die Beendigung der Gepäckerpedition angezeigt und
die unbenutzt gebliebene Marke zurückgegeben iſt

G Taxe
g 22

1 Fahrpreis An Fahrgeld iſt zu entrichten
der Minimal

preis von 50 Pf

J Einfache Taxe
von 1 bis 2 Perſonen für 800 m Wege

innerhalb des Stadt ſtrecke
bezirks am Tage

bei Beförderung ſernere je 10 Pf

für weitere je 400 m
Wegeſtrecke

II Mittlere Tare
von 3 bis 4 Perſonen für 600 m Wege für weitere je 300 m
innerhalb des Stadt ſtrecke Wegeſtrecke

bezirks am Tage

III Hohe Taxe
von 1 bis 2 Perſonen für 400 m Wege für weitere je 200 m
a außerhalb des Stadt ſtrecke Wegeſtrecke

bezirks am Tage
b Nachts 11 Uhr abds

bis 8 Uhr morgens

Wartezeit
Wagen da Wch 4 Minuten 10 Pfg 1 Stunde 1,50 Mark

Zuſchläge je 25 Pfennige
nur zahlbar ſofern am Apparat angezeigt

a für je angefangene 25 kg Gepäck Gepäck unter 10 kg Geſamt
gewicht frei

b für je einen Hund
e für jede dritte und vierte Perſon in der Nacht und bei Fahrten

nach außerhalb
2 Beförderung von Kindern Jedes zweite Kind unter 10 Jahren

iſt unentgeltlich zu befördern
3 Nachtfahrten Als Nachtzeit gilt die Zeit von 11 Uhr abends

bis 8 Uhr morgens Wenn Fahrten teils in der Tages teils in der
Nachtzeit zur Ausführung gelangen ſo darf nur während des in die Nacht
zeit fallenden Teiles der Fahrt die hohe Taxe C zur Anwendung kommen

4 Brücken und Chauſſeegeld Brücken und Chauſſeegeld hat
der Fahrgaſt zu zahlen

8 23

Strafbeſtimmungen und Rechtskraft
Zuwiderhandlungen gegen dieſe Polizeiverordnung werden ſofern

nach den allgemeinen Strafgeſetzen nicht höhere Strafen verwirkt ſind mit
Geldſtrafe bis zu 30 Mk an deren Stelle im Unvermögensfalle Haft
tritt belegt

S 24
Rechtskraft Dieſe Verordnung tritt am 1 Juni er in Kraft
Die Polizei Verordnungen und Taxen vom 8 Dezember 1881 und

vom 25 Februar 1898 werden hierdurch aufgehoben
Halle a den 22 Mai 1905

Die PolizeiVerwaltung
Der Oberbürgermeiſter Staude

Muſter für die Blechmarke
Zahlen eingeſtanzt

9,5 cm lang 5,5 cm breit

Anlage III
Muſter für Beſchwerde Formulare Poſtkarten Format

RückſeiteVorderſeite

Poſtkarte

An

die PolizeiVerwaltung

in

Halle a S

Muſter für Beſtellzettel
10 cm

Beſtellzettel
für eine Taxameter Droſchke

der Droſchkenanſtalt von
c

Beſtellt zum

vormittags Uhr
nachmittags Uhr

nach Straße Nrdame des hWohnung Beſtellers

Heſchwerde über Droſchke Ar

Name Stand u Wohnort des Beſchwerdeführers

Dieſe Beſchwerde kann und zwar auch mit Bleiſtift geſchrieben
mittelſt Poſt ev unfrankiert oder durch Uebergabe an den nächſten
exekutiven Polizeibeamten überſendet werden

Muſter für Beſtellgegenmarke

Wohnung Entgegennehmenden

10 cm

Beſtellgegenmarke
für Taxameter Droſchke Nr

der Droſchkenanſtalt von

3

Beſtellt zum e svormittags Uhr
nachmittags Uhr

nach Straße NrName des die Beſtellung

t

S
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Amtliche Bekanntmachungen Zentral Kochschule e W

Bekanntmachung
Aenderung des Geſetzes üder die Beurkundung des Perſonenſtandes und die Eheſchließung

Wir Wilhelm von Gottes Gnaden Deutſcher Kaiſer König von Preußen 2c
verordnen im Namen des Reichs nach erfolgter Zuſtimmung des Bundesrats und des
Reichstages was jolgt

m S 23 des Geſetzes über die Beurkundung des Perſonenſtandes und die
theſchließung vom 6 Februar 1875 Reichsgeſetzblatt S 23 wird das Wort
Tage erſetzt durch das Wort Wochentage

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrucktem Kaiſer
lichen Jnſiegel

Gegeben an Bord M J Hohenzollern Meſſina den 14 April 1905

L S Wilhelm Graf von Bülow
Vorſtehendes Reichsgeſetz bringen wir mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntnis

daß der Sonntagsdienſt für die hieſigen Standesämter durch dieſes Geſetz aufgehoben iſt

Halle a den 19 Mai 1905 Der Magiſtrat Staude
Bekanntmachung

Zum Verkauf des diesjährigen Fruchtanhanges der der hieſtgen c
gemeinde gehörigen Obſtbäume an den öffentlichen Straßen in der Gemarkung Halle a S
iſt Termin auf

Montag den 5 Juni d Js vormittags 10 Ahr
im Kommiſſionszimmer des Ratskellergebäudes Markt Nr 2 II anberaumt zu
welchem Reflektanten eingeladen werden Die Bedingungen werden im Termin bekannt
e können aber auch ſchon vorher während der Dienſtſtunden im Büreau für

rundeigentum Rathanusſtraße 1 Zimmer 73 eingeſehen werden woſelbſt auch
die Pläne der in Frage kommenden Straßen und Wegeteile zur Einfichtnahme ausliegen

Halle a den 30 Mai 1905 Der Wagiſtrat Staude
Bekanntmachung

Die öffentlichen unentgeltlichen Schutzpockenimpfungen finden in dieſem Jahre
ter Leitung des Königlichen Kreisarztes Herrn Geheimen Medizinalrat Dr Riſel
wie folgt ſtatt

I in den Monaten Mai Juni und September
a jeden Dienstag nachmittags 4 Uhr in der Turnhalle des Schul

gebändes Taubenſtraße 13
b jeden Mittwoch nachmittags 4 Uhr in der Turnhalle des Schul

gebäudes Dreyhauptſtraße 5
II im Monat Mai jeden Freitag ſowie am 1 und 8 September

nachmittags 4 Uhr in der Turnhalle des Schulgebändes Große
Brunnenſtraße 6 Eingang Friedenſtraße

In den Monaten Juli und Auguſt werden öffentliche Jmpfungen nicht
ausgeführt

Der Jmpfung ſind diejenigen Kinder zu unterwerfen welche
8 im Jahre 1904 geboren ſind
d in früheren Jahren geboren ſind jedoch bisher überhaupt noch nicht oder zum

erſten reſp zweiten Male erfolglos geimpft worden ſind oder wegen Krank
heit nicht geimpft werden konnten

Bei Vorführung eines jeden Jmpflings iſt dem Jmpfarzte ein Zettel
übergeben anf welchem Rame und Ort Jahr und Tag der Geburt des

indes ſowie Namen Stand und Wohnung des Vaters Pflegevaters oder
bezw der Mutter oder Pflegemutter richtig und deutlich ver

zeichnet iſt
Aus einem Hauſe in welchem anſteckende Krankheiten wie Scharlach Maſern

Diphtheritis Croup Keuchhuſten Flecktyphus roſenartige Entzündungen oder die natür
lichen Pocken herrſchen dürfen impfpflichtige Kinder in das Jmpflokal nicht gebracht werden

Die Kinder müſſen zum Jmpftermin mit reingewaſchenem Körper und reinen
Kleidern namentlich mit reinem Hemd gebracht werden Nach dem Jmpfen iſt auf
möglichſt große Reinhaltung der Jmpflinge zu ſehen

Jeder Jmpfling muß 7 Tage nach erfolgter Jmpfung alſo an dem auf die
Jmpfung folgenden gleichnamigen Wochentage zu der feſtgeſetzten Zeit an gleicher Stelle
zur Nachſchau vorgeſtellt werden widrigenfalls die Jmpfung als ungeſchehen angeſehen
wird und ein Jmpfſchein nicht erteilt werden kann

Sollte ein Kind am Tage der Nachſchau wegen erheblicher Erkrankung oder
weil in dem Hauſe eine anſteckende Krankheit herrſcht nicht in das Jmpflokal gebracht
werden können ſo haben die Eltern oder deren Stellvertreter dieſes ſpäteſtens am Tage der
Nachſchau dem Jmpfarzt anzuzeigen

Die Eltern Pflegeeltern und Vormünder der im laufenden Jahre impfpflichtigen
Kinder bezw Pflegebefohlenen werden hierdurch unter Hinweis auf die in S 14 Abſ 2
des Reichs Jmpfgeſetzes vom 8 April 1874 angedrohten bis zu 50 Mark oder 3 Tagen
Haft anſteigenden Strafen aufgefordert mit ihren Kindern bezw Pfleglingen in
den anberaumten Jmpf bezw Nachſchauterminen zu erſcheinen oder die Zurückſtellung
derſelben durch ärztliche Zeugniſſe welche dem Jmpfamte Finwohnermeldeamt
Schmeerſtraße 1 1 Treppe vorzulegen ſind nachzuweiſen Iſt ein Jmpfpflichtiger
auf Grund ärjtlichen Zeugniſſes von der Jmpfung zweimal befreit worden ſo kann die
fernere Zurückſtellung nur durch den zuſtändigen Jmpfarzt erfolgen

Eltern pp welche ihre Kinder privatim impfen laſſen ſind verpflichtet
die Jmpfſcheine der vorgenannten Dienſtſtelle zur Kenntnisnahme ſofort nach
erfolgter Jmpfung vorzulegen

Halle a den 13 April 1905 Die Polizei Verwaltung
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Ausnahme Angebot
verdindlich bis 13 Junl
Wir bieten während der nächsten
Tage zum Verkauf aus 22 Tausend
Fuchsien in Töpfen Elite Sorten
riesenblumige aus Peterseim s
Prachtsortimenten Fuchsien in
Töpfen für das Zimmer für den
Balkon oder zum Auspklanzen in
den Garten zu Fuchsien Gruppen

50 Fuchsien in 50 Töpfen M 5
100 Fuehsien in 100 Töpten M 92
200 Fuehsien in 200 Töpfen M 19
Erfurter Blumenflor den ganzen
Sommer hindurch bis tief in den
Herbst hinein unermüdlieh blühend
100 Pflanzen M 1 Euealyptus
Fieberheilbaum der berühmte Lukt
verbesserer Eucalyptus globulus
der heilsame Kräfte birgt gegen
Influenza und Asthma sollte in
keinem Wohnzimmer in keinem
Schlafzimmer fehlen 75 Pf
3 Eucalyptusbaum Pflanzen in
3 Töpken M 2 Zimmoerakazien
in Töpfen 35 Pf 6 Töpfe M 2
Gärtnereien Peterseim
Hoflieferanten Erfurt

Acdriagiutes
Roter Adriat Küſtenwein ſüßl

i Flaſche Rik 60
Zeſter Stärhungswein Ferztl empfohl

VerknufsstellenRichard Adam vorm H Ch Werther
Co Marktplatz 20

Richard Baartz Leipzigerſtr 53
Oskar Ballin jr Leipiigerſtr 63
Bernhard Varth Kl Ulrichſtr 10
Willy C Berndt Steinweg 26
Bruno Berthold Gr Steinſtr 48
Eduard Beyer Sohn Reilſtr 36
Ottomar Brehmer vorm E Förſter

Leipzigerſtr 43
L Büchner Halle Trotha
Louis Eisfeld Gr Ulrichſtr 62
Paul Evers Gr Ulrichſtr 25
Ernſt Fiſcher vorm E Walthers

Nachflg Moritzzwinger 1
Albert Grimm Steg 15
Carl Güſtel Gr Steinſtr 25
Friedrich Günſch Gr Brauhausſtr 10
Helmbold Co Leipzigerſtr 104
Julius Herbſt Ranniſcheſtr 14
Ferd Hille Geiſtſtr 68
Carl Hoefer Bärgaſſe
Wilhelm Hoefer Geiſtſtr 59/60
Ernſt Jentzſch Leipzigerſtr 31
Max Kleinau Schmeerſtr 13
C Krütgen Königſtr 24
Vernh Lailach Schwetſchkeſtr 11 a
Carl Lange ſen Kl Ulrichſtr 26
Curt Lange Roitzſch bei Halle
Gebr Luckanu Bernhardyſtr 2
C Matthes Gr Steinſtr
Faul Mertens Glauchaerſtr 10
Otto Noack Gr Steinſtr 76
Auguſt Peter Königſtr 19
Wilh Pfeiffer Ludwig Wuchererſtr 76
Herm Quaritzſch Ludwig Wuchererſtr
Gebr Raue Geiſtſtr Ecke Albrechtſtr
A Reichardt jr Halle Giebichenſtein
Friedrich Riedel Merſeburgerſtr 33
Franz Nudloff Ranniſcheſtr 20
C Sauer Magdeburgerſtr
E W Schaaf Schillerſtr 13
Curt Schlegel Meckelſtr 19
Franz Schumann Friedrichſtr 8
Franz Stein Gr Klausſtr 10
Arthur Steinbach Königſtr 14
Paul Thronicker Reilſtr 1
Robert Weiſe Friedrichplatz 9
Oswald Weiſe Sophienſtr 13
C A Werner Bernburgerſtr 22

Kaiser Cognac
Gutachten

Die erhaltenen Proben
Kaiser Cognac 2 Stern und
3Stern ergaben nachstehende
Resultate

Folgt Analyse
Hiernach sind beide Proben

als vollständig fuselölfreie
reine Cognacs zu begutachten deren Zusammen
h setzung früheren Untersuch

W ungen entspricht
infolge des vorzüglichen

Geruches und Geschmackes
sowie auch der chem Zu
J sammensetzung glauben wir

J behaupten zu können dass
m uiannliche Qualitäten bei

gleichen Preisen in franzö
Sischer tlandelsware garnicht
zu haben sind und dürften

4 Rouette sche Kaiser Cognacs
S daher auch ganz besonders

e u mecdizinischen Zwecken zu
d empfehlen seind Kiel den 25 Mai 1904

C Chemisch technisches
m LaboratoriumDr Schulte und Dr Amsel

Kaiser Cognac a l Lirfl 70

a J
w 70

Zu haben bei

Ludw Barth Leipzigerstr 80
H Bernhard Adler Apotheke
C Kaiser Schmeerstr 13
Curt Schlegel obere Leipzigerstr 50
Sprengel Rink Leipzigerstr 2
Alle Maurerarbeiten werden reell und

billig ausgeführt Reichardtſtr 8

nimmt noch jg Mädchen z Erlernung der feinen Küche an
Anerkannt vorzügl Mittagstisoh von Il bis Ahr

Wanderer Dentschlands
beste MIareGrösste Vollkommenheit stosstreier

ruhiger Laut hervorragende Kratt
leistung eintache Konstruktion be

queme Handhabung
Zahlreiche Anerkennungen

Prämilert bel den Ferntahrten Malland Nzra
Berun beipzig Franktart Berlin Stuttgart Kiel

Wilh Münster e24

Nur Karl Koch s
Nährzwieback

kommt ſeiner Zuſammenſetzung u Wirkung
nach der Muttermilch gleich wirkt ernährend
und gedeihlich macht alle Verdauungs
ſtörungen unmöglich man gebe daher
den Kindern wenn ſie gedeihen ſollen

De nur W

W Karl Koch se Nährzwieha ck20 30 n 60 Pfg Tüten in den Apotheken Drogerien KoloZu haben in 10
nialwarenhandlungen und den bekannten Verkaufsſtellen

Neu S NeuGaramol Malz Bier
Stark eingebrautes Bier aus bestem Hopfen u Matz

Porzügliches halthares fast alkoholfreies Tafelgeträuk Wegen
des hohen Extrakt n Süßigkeits Gehaltes bestes Getraänk auch für
Frauen Kinder Blutarme und Rekonvaleszenten

Zerztlich empfohlen Jerztlich empfohlen
Desgleichen empfehle mein gut gepſſegtes anerkannt vorzügliche

W eissbierm

wie auch mein allgemein beliebles

Doppelvier Weizenbier u Braunhbier

einrich Rüllers Ww
Schwemme Brauerei Halle a S

Fernſprecher 2649 V Fernſprecher 2649
NB Jede Beſtellung wird prompt durch meine Geſchirre ausgeführt

Durch günſtigen Abſchluß

200 Zentner Zucker
ſich v zu 22 Pfg
Gute Aprikosen a 55 Pfg
re Mischobgt ehe 20 Pfg

Ia Haferkakao v 60

Ia Schokolad

Gedioegene

chice
Herren Anzügegut rein wirt

nachu fein von an

alle et I Wass4 gut u billig pio 75 er 3350 ein Abfall dur 10 i h u
Wilhelm Hacokoel

Atelier
I moderner Herrenbekleidung

er Steinweg 30
vis a vis der

Kronen Apotheke

Rur beſte Waren allerbilligſt
e Niemand liefert beſſer
Kaffee Gross HalloriaRö sterei
Otto Bornschein nete

e e re e r a 3 dS S S3 J 3 i 3

e iſt doh rigtig
t daß man bei tS Paul Hagemann
i GVommergaſe

die beſten und billigſten
Keine markiechrelertsohe Reklame

Kein Schwlndel Streng reell

Raponin sollte ſeäer Kahlxöpfge in einem Interesse
geöradehen zur Wliedäeroerlan
gung eines sohönen vollenHKaarzohmuokos jeder Bart

III

12 PFabr Notorräder J

T
e
h I

S rauft he Kagros z

e J SJ ee S t SSI e

V

C d S e
5 2 oS J 7

iose zur KEriangang
zohneidigen Sohn
Raponin ist ärztheh geprüft
und als gut wirkendes Mittel
bestätigt Zaponin entfernt
Sehinn und Sehbuppen entternt
das Iästige Kopfuoken and ver

hütet den ar aus
Für Erfolg garantiert
Nar allein echt und direkt

zu bezieben von der Firma
Herm Iau A Borohardt

Versanqg Gesobüäft
fur koswetisehe Artikelgern 10 43 Neus Königstr 86

S

e
Peultehe eretblassige Solidaria Fanrräder 2

D s gut Wunsch TeilzahlungAnz 20 30 50 t Abe 9
monatlich Relchsräder von
64 an Zabehörtelle spott

W billig Prelsliste umsonst 5
9 T Jod S CoCharlottenbarg No 280 e

ſpeziellhamenbärteLästigeHaare n n
das unſchädliche

Perecrine a Doſe Mk 1,50 be

S
Preis per Flasche ein kleine
s Nark eine grosses 5 Mark

Wiele Dankachroiben l
Grosser Umsatal Porto unä

Nachnahme extra
Bei Nieht Erfolg Geld zurtek

100 Mark
r hzurdokdehalten haben ſeitigt Geueral Depot Sohwanen

Drooerie Ecke Poſtſtr

r

e W
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